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Mandanten-
Rundschreiben
05/2022

Steuertermine imMai 2022
Fälligkeit 10.05. Ende Zahlungsschonfrist 13.05.
– Lohnsteuer: mtl.
– Umsatzsteuer: mtl.

Fälligkeit 16.05. Ende Zahlungsschonfrist 19.05.
– Gewerbesteuer: 1/4-jährlich
– Grundsteuer: 1/4-jährlich

Zahlungmit/per Eingang/Gutschrift beim Finanz‐
amt

Überweisung Gutschrift spätestens amEnde
der Schonfrist

Scheck Eingang drei Tage vor Fälligkeit
Bargeld Eingang amTag der Fälligkeit

Sonstige Termine
31.05. Nachweisfrist nach § 22 Abs. 3 UmwStG über die

Zurechnung von Gesellschaftsanteilen (die Nach‐
weisfrist kann nicht verlängert werden)

Umsatzsteuer:
25.05. ZusammenfassendeMeldung April 2022
Sozialversicherungsbeiträge:
24.05. Übermittlung Beitragsnachweise
27.05. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld

Mai 2022 zzgl. restliche Beitragsschuld April 2022

Allgemeines
Entwurf: Viertes Corona-Steuerhilfegesetz
Das Bundeskabinett hat nachstehenden Entwurf
beschlossen.
– VomArbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtli‐
cher Regelungen an in bestimmten Einrichtungen – ins‐
bes. Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte
Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistun‐
genwährend der Corona-Krise sollen bis zu einemBe‐
trag von 3.000 € steuerfrei gestellt werden. Für alle übri‐
gen Arbeitnehmer bleibt es bei den bisherigen 1.500 €.

– Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse
zumKurzarbeitergeld soll um sechsMonate bis Ende
Juni 2022 verlängert werden.

– Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale
(5 EUR/Tag,max. 600 EUR p.a.) soll um ein Jahr bis zum
31.12.2022 verlängert werden.

– DieMöglichkeit zur Inanspruchnahme der degressiven
Abschreibung für beweglicheWirtschaftsgüter des Anla‐
gevermögens soll um ein Jahr verlängert werden für
Wirtschaftsgüter, die im Jahre 2022 angeschafft oder
hergestellt werden.

– Der Verlustrücktrag soll ab 2022 dauerhaft auf zwei Jah‐
re ausgedehnt werden. Zusätzlich sollen die erhöhten
Verlustrücktragswerte gemäß § 10d Abs. 1 EStG bis Ende
2023 verlängert werden. Auch für 2022 und 2023 soll der
Verlustrücktrag somit bis zu 10Mio. EUR bzw. 20Mio.
EUR bei Zusammenveranlagungmöglich sein.

– Die Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b
EStG und für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach
§ 7g EStG, die in 2022 auslaufen, sollen umeinweiteres
Jahr verlängert werden.
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–Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in
beratenen Fällen soll umweitere dreiMonate vom
31.5.2022 auf den 31.8.2022 verlängert werden.

– Die Abgabefristen für die Steuererklärungen 2021 und
2022 sollen ebenfalls verlängert werden:
– für Steuererklärungen 2021 von nicht beratenen
Steuerpflichtigen bis 30.9.2022, von beratenen Steuer‐
pflichtigen bis 30.6.2023,

– für Steuererklärungen 2022 von nicht beratenen
Steuerpflichtigen bis 31.8.2023, von beratenen Steuer‐
pflichtigen bis 30.4.2024.

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß‐

nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise -Viertes Corona-Steuerhilfe‐

gesetz (Bundesrat Drucksache 83/22 vom 25.2.2022)

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der AO
und des Einführungsgesetzes zur AO
Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde
demGesetzgeber auferlegt bis zum 31. Juli 2022 eineNeu‐
regelung der Vollverzinsung nach § 233a AO für Verzin‐
sungszeiträume ab 1.1.2019 zu treffen (vgl. 10/2021), da
der bisherige Zinssatz von 6%pro Jahr nichtmit dem
Grundgesetz vereinbar ist. Der Zinssatz für Zinsen nach
233a AO soll für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar
2019 rückwirkend auf 0,15%proMonat, d.h. 1,8%pro Jahr
gesenkt werden. Der neue Zinssatz soll weder für Nach‐
zahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträu‐
me vor dem 1.1.2019 gelten noch soll er für andere Zinsen
(insbesondere Stundungs-, Hinterziehungs-, Prozess-
und Aussetzungszinsen) gelten.
Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abga‐

benordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

(NWB 2022 S.586)

Erschütterung des Beweiswerts einer Arbeitsunfähig‐
keitsbescheinigung
Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass
ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgelt‐
fortzahlung imKrankheitsfall durch den Arbeitgeber für
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs
Wochen (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz – EFZG). Der
Nachweis der Krankheit wird durch eine ärztliche Arbeits‐
unfähigkeitsbescheinigung geführt. Diese Bescheinigung
ist das gesetzlich vorgesehene Beweismittel. Den Beweis‐
wert einer solchen Bescheinigung kann der Arbeitgeber
erschüttern, wenn er tatsächliche Umstände darlegt und
ggf. beweist, die Anlass zu ernsthaften Zweifeln an der
Arbeitsunfähigkeit geben. Gelingt das demArbeitgeber,
muss der Arbeitnehmer substantiiert darlegen und be‐
weisen, dass er arbeitsunfähig war. Im vorliegenden
Streitfall kündigte eine Arbeitnehmerin ihr Arbeitsver‐
hältnis und reichte noch amTag des Zugangs der Kündi‐
gungserklärung bei ihremArbeitgeber eine Krankschrei‐
bung ein, die zeitlich gesehen auf den Tag genau der
Länge der Kündigungsfrist entsprach. Daraufhin verwei‐
gerte der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung. Das Bun‐
desarbeitsgericht (BAG) hat dies anerkannt. „Kündigt ein
Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis undwird er amTag
der Kündigung arbeitsunfähig krankgeschrieben, kann
dies den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheini‐
gung insbesondere dann erschüttern, wenn die beschei‐
nigte Arbeitsunfähigkeit passgenau die Dauer der Kündi‐
gungsfrist umfasst.
BAG- Urteil vom 8.9.21 – 5 AZR 149/21

(BAGPressemitteilung vom8.9.2021)
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Einkommensteuer – Körperschaftsteuer
Berücksichtigung eines Kindes nach krankheitsbeding‐
tem Ausbildungsabbruch
Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird u.a.
kindergeldrechtlich berücksichtigt, wenn es noch nicht
das 25. Lebensjahr vollendet hat und für einen Beruf aus‐
gebildet wird (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG). Un‐
geklärt waren die Konsequenzen für ein während der Aus‐
bildung erkranktes Kind. Diese Frage entschied der BFH
wie folgt:
„1. Eine kindergeldrechtliche Berücksichtigungwegen

Berufsausbildung i.S. des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst.
a EstG scheidet aus, sobald ein Kind sein Ausbildungs‐
verhältnis krankheitsbedingt nicht nur unterbrochen,
sondern – z.B. durch Abmeldung von der (Hoch-) Schu‐
le oder Kündigung des Ausbildungsverhältnisses – ab‐
gebrochen hat.

2. Ist ein Kind krankheitsbedingt nicht in der Lage, sich
ernsthaft um eine Ausbildungsstelle zu bemühen oder
sie zumnächstmöglichen Ausbildungsbeginn anzutre‐
ten, kann es nur dann nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
Buchst. c EStG berücksichtigt werden, wenn es sich um
eine vorübergehende Erkrankung handelt und die im
Anspruchszeitraumbestehende Ausbildungswilligkeit
nachgewiesenwird.

3. Von einer vorübergehenden Erkrankung ist auszuge‐
hen, wenn sie imHinblick auf die ihrer Art nach zu er‐
wartendeDauer der von ihr ausgehenden Funktions-
beeinträchtigungmit hoherWahrscheinlichkeit nicht
länger als sechsMonatewährt.“

BFH-Urteil vom 31.8.2021 – III R 41/19

(NWB-Eilnachrichten 8/2022 S. 482)

Zweitwohnungssteuer für ledige Steuerpflichtige
imRahmen der doppeltenHaushaltsführung
Werbungskosten sindnach § 9Abs. 1 Satz 3Nr. 5 EStGunter
bestimmtenVoraussetzungen auchnotwendigeMehrauf‐
wendungen, die einemArbeitnehmerwegen einer beruf-
lich veranlasstendoppeltenHaushaltsführung entstehen.
Dabei könnenu.a. alsUnterkunftskosten für eine doppelte
Haushaltsführung im Inlanddie tatsächlichenAufwendun‐
gen für dieNutzungderUnterkunft angesetztwerden, be‐
schränkt jedoch auf höchstens 1.000EUR imMonat. Bei der
Zweitwohnungssteuer für eine zweiteWohnung amAr‐
beitsort stellt sich die Frage, obdie Zweitwohnungssteuer
zuden imRahmeneiner doppeltenHaushaltsführungder
Höhenachnur beschränkt abzugsfähigenUnterkunftskos‐
ten gehört. Dies ist höchstrichterlich nochnicht geklärt.
Das FinanzgerichtMünchenhat zuGunstenderArbeitneh‐
merin folgende Entscheidunggetroffen:
„1. Eine Zweitwohnungssteuer (hier: der StadtMünchen)

für dasUnterhalten einerWohnung amOrt der ersten
Tätigkeitsstätte (imStreitfall:München) imRahmen
einer doppeltenHaushaltsführunggehört nicht zuden
„Unterkunftskosten“ imSinne von § 9Abs. 1 Satz 3Nr. 5
Satz 4 EStGund ist daher zusätzlich zudem inder Vor‐
schrift genanntenHöchstbetrag von 1.000EURmonat‐
lich alsWerbungskosten abziehbar (gegenBMFSchrei‐
ben v. 24.10.2014, IV C 5 – S 2353/14/10002, BStBl 2014
S. 1412).

2. ZudenUnterkunftskosten gemäß§ 9Abs. 1 Satz 3Nr. 5
Satz 4 EStGgehörennicht die (gesamten) Kostendes
Zweithaushalts, sondernnur die Kaltmiete zuzüglich der
Betriebskosten.Nicht darunter fallen aberAufwendun‐
gen, diemittelbar oder gelegentlich imZusammenhang
mit derAnmietung einerWohnung amOrt der ersten
Tätigkeitsstätte entstehen, etwadurchmelderechtliche
Vorschriftenwie derAnmeldung einesNebenwohnsitzes
unddamit verbundender Festsetzung einer Zweitwoh‐
nungssteuer.“

FGMünchen,Urteil vom26.11.2021 – 8K 2143/21

Revision eingelegt; Az. BFH: VI R 30/21 (EFG 2022 S. 322)
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Umsatzsteuer
Umsatzsteuerpflicht für Schwimmunterricht
einer privaten Schwimmschule
„Der Begriff Schul- undHochschulunterricht … umfasst
nicht den von einer Schwimmschule erteilten Schwimm‐
unterricht (Änderung der BFH-Rechtsprechung, Folgeent‐
scheidung zumEuGH-Urteil Dubrovin& Tröger – Aquatics
vom 21.10.2021 – C 373/19)“ Von der Umsatzsteuer befreit
sind u.a. die unmittelbar dem Schul- oder Bildungszweck
dienenden Leistungen privater Schulen und anderer allge‐
meinbildender oder berufsbildender Einrichtungen,
wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie
auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsge‐
mäß vorbereiten (§ 4Nr. 21 Buchstabe aDoppelbuchstabe
bbUStG). Im vorliegenden Fall wandte sich der BFH im
Wege des Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH,
der den Begriff SchulundHochschulunterricht dahinge‐
hend auslegte, dass er nicht den von einer Schwimmschu‐
le erteilten Schwimmunterricht erfasst. Ein Schul- und
Hochschulunterrichtmüsse eine Vermittlung, Vertiefung
und Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten in
Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von
Stoffen gewährleisten. Der Schwimmunterricht stelle
demgegenüber für sich allein einen spezialisierten, punk‐
tuell erteilten Unterricht dar, der nicht den Anforderun‐
gen der Vermittlung eines breiten und vielfältigen Spek‐
trums entspreche.
BFH-Urteil vom 16.12.2021 – V – R 31/21

(NWB-Eilnachrichten 11/2022 S. 731)

Erbschaftsteuer – Schenkungsteuer
Keinemehrfache Begünstigung von Familienheimen
Steuerfrei bleibt im Erbfall der Erwerb eines Grundstücks
durch den überlebenden Ehegatten oder überlebenden
Lebenspartner, soweit darin der Erblasser eineWohnung
zu eigenenWohnzwecken genutzt hat und diese beim
Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen
Wohnzwecken bestimmt ist. Ein Finanzgericht hat zu
weiteren Einzelfragen dieser Vorschrift wie folgt Stellung
bezogen:
„1. Der Auszug des Erblassers aus der bislang eigenge‐

nutzten Immobilie unter gleichzeitiger Verlegung des
Lebensmittelpunkts in eine andere eigengenutzte
Immobilie ist nichtmit demUmzug in ein Senioren-
oder Pflegeheim aus zwingenden gesundheitlichen
Gründen gleichzustellen.

2. Die Steuerbefreiung als Familienheim kann nur für ein
einziges Objekt in Betracht kommen. Dies gilt sowohl
bei gleichzeitiger Eigennutzungmehrerer Immobilien
durch den Erblasser zu seinen Lebzeiten als auch im
Falle zeitlich aufeinander folgender Eigennutzung ver‐
schiedener in seinemEigentum stehender Immobilien.

3. Die Steuerbefreiungsvorschrift begründet kein Recht
des Erben, nach demErbfall auszuwählen, welche von
mehreren ererbten Immobilien, die vomErblasser nach-
einander zeitweise selbst genutzt worden und aufgrund
zwingender Gründe jeweils wieder verlassenworden
waren, als Familienheim begünstigt sein soll.“

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Eigennutzung
durch eine Erblasserin bis zu ihrem Tod nur dann entbehr‐
lich, wenn diese aus zwingenden Gründen an der Fortset‐
zung der Eigennutzung gehindert war. Als zwingender
Grund in diesem Sinne gilt beispielsweise der Eintritt der
Pflegebedürftigkeit verbundenmit demUmzug in ein
Senioren- oder Pflegeheim.
FGMünchen, Urteil vom 16.6.2021 – 4 K 692/20

(DStR-AKTUELL 9/2022 S. XII)
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